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Erwägungen

E. 1
Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer reichte am 7. Juni 2021 Beschwerde in
Strafsachen gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 16. April 2021 ein.

E. 2
Die Partei, die das Bundesgericht anruft, hat einen Kostenvorschuss zu bezahlen ( Art. 62
Abs. 1 BGG ).

E. 3
Der Beschwerdeführer wurde am 8. Juni 2021 aufgefordert, dem Bundesgericht spätestens
am 23. Juni 2021 einen Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- einzuzahlen. Die mittels
Gerichtsurkunde versandte Verfügung wurde am 9. Juni 2021 zugestellt.

E. 4
Die vom Rechtsvertreter des Beschwerdeführers explizit zur Bezahlung des
Kostenvorschusses beantragte Fristerstreckung bis zum 5. Juli 2021 wurde bewilligt.

E. 5
Da der Kostenvorschuss innert erstreckter Frist nicht einging, wurde dem Beschwerdeführer
am 14. Juli 2021 in Anwendung von Art. 62 Abs. 3 BGG die gesetzlich vorgesehene und
nicht erstreckbare Nachfrist zur Vorschussleistung bis zum 20. August 2021 angesetzt, mit
der Androhung, dass ansonsten auf das Rechtsmittel nicht eingetreten werde.

E. 6
Der Kostenvorschuss wurde auch innert Nachfrist nicht geleistet. Am 26. August 2021
ersuchte der Beschwerdeführer erneut mit einer persönlichen Eingabe um eine
Fristverlängerung zur Bezahlung des Vorschusses. Indessen entspricht es dem Wesen einer
Nachfrist, dass sie nicht erstreckt werden kann. Eine zweite Nachfrist im Sinne einer
Notfrist ist - in der Regel - nicht zulässig. Mit einer zusätzlichen Fristerstreckung kann der
Betroffene daher nicht rechnen, es sei denn, es lägen ganz besondere, nicht voraussehbare
Hinderungsgründe vor, die vom Beschwerdeführer in seinem Gesuch um Einräumung einer
zweiten Nachfrist spezifisch darzulegen wären. Bringt er diese nicht vor, wird keine weitere
Fristerstreckung gewährt und treten die für den Säumnisfall angedrohten Rechtsfolgen ein
(vgl. Urteile 5F_36/2020 vom 25. Februar 2021 E. 4, 6B_71/2018 vom 16. März 2018 E. 2
und 6B_251/2009 vom 26. Juni 2009). Solche spezifischen Hinderungsgründe legt der
Beschwerdeführer nicht dar, zumal er nur einwendet, die Vorschusskosten von Fr. 3'000.--
noch nicht zu haben. Abgesehen davon hat er erst nach Ablauf der Nachfrist und damit
verspätet um eine Fristverlängerung ersucht. Soweit auf das Gesuch um Erstreckung der
Nachfrist im Sinne einer Notfrist überhaupt eingetreten werden kann, ist es abzuweisen.



E. 7
Auf die Beschwerde ist mangels Leistung des Kostenvorschusses innert Nachfrist gemäss
Art. 62 Abs. 3 BGG im Verfahren gemäss Art. 108 BGG nicht einzutreten. Dem
Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten ( Art. 65 BGG ) dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ).
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